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Verordnung Uber das Naturschutzgebiet Boberger Niederung
Vom 21. Mai 1991

Zum 26.02.2026 aktuellste verflugbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte beriicksichtigte Anderung: zuletzt gedndert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4.

Februar 2024 (HmbGVBI. S. 222, 223)”!

FuBnoten

2)

[Beachte Artikel 2 Nummer 1 der Vierten Verordnung zur Anderung von Verordnungen (iber
Naturschutzgebiete vom 4. Februar 2025 (HmbGVBI. S. 222, 223):

,Das Gebiet wird um die in der Karte zur Anderung der Naturschutzkarte griin dargestellten, in
den Gemarkungen Boberg, Lohbriigge und Billwerder belegenen Flachen erganzt; die Karte ist
als Anlage 2 Teil der Vierten Verordnung zur Anderung von Verordnungen tiber Naturschutzge-
biete. Die Flachen des Naturschutzgebietes, die zugleich die Flachen des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) ,Boberger Dine und Hangterrassen” sind, sind in der Kar-
te zur Anderung der Naturschutzkarte schraffiert gekennzeichnet. Ihr maRgebliches Stiick ist
beim Staatsarchiv, je eine Ausfertigung beim Amt fir Naturschutz und Grinplanung der Behor-
de fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft und beim Bezirksamt Bergedorf zu kosten-
freier Einsicht durch jedermann niedergelegt.”]

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gultig ab

Verordnung Uber das Naturschutzgebiet Boberger Niederung vom 21. Mai  01.01.2004
1991

Eingangsformel 01.01.2004
§ 1 - Naturschutzgebiet 01.07.2020
§ 2 - Schutzzweck und Erhaltungsziele 17.09.2016
§ 3 - Gebote 17.09.2016
§ 4 - Duldung von Pflege- und EntwicklungsmaRnahmen 17.09.2016
§ 5 - Verbote 15.02.2025
§ 6 - Ordnungswidrigkeiten 01.06.2010
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Titel Giltig ab
§ 7 - Schlussbestimmungen 01.01.2004

§ 8 - Inkrafttreten 01.01.2004

Auf Grund der §§ 15 und 16 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes vom 2. Juli 1981 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 167), zuletzt geandert am 21. Dezember 1990 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 283), wird verordnet:

§1Y
Naturschutzgebiet

(1) IDie in der Naturschutzkarte grln eingezeichneten, in den Gemarkungen Boberg, Lohbrigge und

Billwerder belegenen Flachen der Boberger Niederung werden zum Naturschutzgebiet erklart. %Die
Flachen des Naturschutzgebietes, die zugleich die Flachen des Gebietes von gemeinschaftlicher Be-
deutung (FFH-Gebiet) ,Boberger Dune und Hangterrassen” sind, sind in der Naturschutzkarte schraf-
fiert gekennzeichnet.

(2) IDie Naturschutzkarte ist Teil dieser Verordnung. 2|hr mafgebliches Stuck ist beim Staatsarchiv, je
eine Ausfertigung bei der Behorde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft sowie beim Bezirks-
amt Bergedorf zu kostenfreier Einsicht durch jedermann niedergelegt.

FuBnoten

1)
[Red. Hinw.: Der Geltungsbereich der Verordnung ist durch die fur jedermann zur Einsicht nie-

dergelegte Naturschutzkarte geandert worden.]

§2
Schutzzweck und Erhaltungsziele

(1) 1schutzzweck ist die Erhaltung des einmaligen, vielfaltigen Naturraumes des Elbeurstromtales mit
seiner mosaikartigen Morphologie und verschiedenartig gestalteten Lebensraumen sowie seinen sel-
tenen Bodengesellschaften mit wertvoller Auspragung der Archivfunktion der Natur- und Kulturge-

schichte. 2Der Naturraum besteht aus:

1. dem Geestrand mit trockenrasenreichen Steilhangen, Hangquellen, trockenen und feuchten
Hanglaubmischwaldern, Orchideenterrassen und Quellmooren,

2. einer unbewaldeten Elbdine sowie Heiden, Trockenrasen und Niedermooren sowie Erlenbru-
chen an der Bille-Aue,

3. der historisch gewachsenen, bauerlich gestalteten Flur in der ehemaligen Elbmarsch und heuti-
gen Bille-Aue, in der eine extensive Grunlandwirtschaft angestrebt wird.
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(2) 1Der Naturraum ist als Ganzes fiir besonders gefahrdete, vom Aussterben bedrohte Tier- und

Pflanzenarten vor Beeintrachtigungen zu bewahren. 2Besonders schutz- und erhaltungswdrdig sind
unter anderem

1. die als Rest ehemals weit verbreiteter grolRer Elbbinnendiinen verbliebene unbewaldete Elbdu-
ne, die als Lebensraum flr gefahrdete Heuschreckenarten, verschiedene Bienen- und Wespen-
arten und gefahrdete Pflanzengesellschaften dient,

2. die Hangquellen und Orchideenterrassen am Geesthang mit zahlreichen gefahrdeten Pflanzen-
arten wie dem Fuchs'schen Knabenkraut und der Sumpf-Stendelwurz,

3. die Standorte von Pflanzen- und Tierarten, die an die extensive Grinlandwirtschaft angepasst
sind, wie der gefahrdete Mittelwegerich und die Natternzunge oder das gefahrdete Blutstropf-
chen, dessen Raupenentwicklung an den Hornklee gebunden ist.

(3) 1schutzzweck entsprechend den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes im Sinne von § 32 Absatz 3
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert am
18. Juli 2016 (BGBI. I S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung, ist es, den gunstigen Erhaltungszu-
stand

1. des Lebensraumtyps ,Sandheiden auf Binnendiinen” als von Zwergstrauchern, niedrigwlch-
sigen Krautern, Rosettenpflanzen sowie Moose und Flechten gepragte, von offenen Sandstel-
len durchsetzte Heide mit unterschiedlichen Altersphasen sowie fehlendem oder geringem Ge-
hélzaufwuchs aufgrund einer geeigneten fortlaufenden Pflege auf ehemaligen oder bestehen-
den Binnendlnen nahrstoffarmer Auspragung, einschlieBlich seiner charakteristischen Pflan-
zen- und Tierarten, insbesondere der Hautfllgler, Kafer, Heuschrecken und Reptilien,

2. des Lebensraumtyps ,Offene Grasflachen auf Binnendinen” als von niedrigwichsigen Krautern
und Grasern gepragte, von offenen Sandstellen durchsetzte, lickige Trocken- und Magerrasen
mit unterschiedlichen Altersphasen in enger Verzahnung sowie fehlendem oder geringem Ge-
hélzaufwuchs aufgrund einer geeigneten fortlaufenden Pflege auf ehemaligen oder bestehen-
den Binnendinen nahrstoffarmer Auspragung, einschlieflich seiner charakteristischen Pflan-
zen- und Tierarten, insbesondere der Hautflligler, K&fer, Heuschrecken und Reptilien,

3. des prioritaren Lebensraumtyps ,,Basenreiche Sandrasen” als von niedrigwichsigen Krautern,
Grasern, Moosen und Flechten gepragte, von offenen Bodenstellen durchsetzte, lickige Blau-
schillergrasrasen oder Grasnelkenfluren auf Sanden nahrstoffarmer Auspragung mit fehlendem
oder geringem Gehdlzaufwuchs aufgrund einer geeigneten fortlaufenden Pflege, einschlieBlich
seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der Hautfllgler, Kafer, Heu-
schrecken und Reptilien,

4, des prioritédren Lebensraumtyps , Borstgrasrasen” als von Borstgras gepragte, nahrstoffarme
Rasen auf trockenen bis frischen Standorten mit einem Uberwiegenden Anteil an niedrigwuch-
sigen, konkurrenzschwachen Grasern und Krautern, wenig Streuauflage sowie fehlendem oder
geringem Gehdlzaufwuchs aufgrund einer geeigneten fortlaufenden Pflege, einschlieflich sei-
ner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der Heuschrecken und Reptilien,
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5. des Lebensraumtyps ,Pfeifengraswiesen” als gut strukturiertes, krauterreiches, von einer ge-
eigneten fortlaufenden Bewirtschaftung oder Pflege abhangiges Grinland der Pfeifengraswie-
sen auf feuchten und nahrstoffarmen Standorten mit diinner Streuschicht, einschlieBlich seiner
charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der Weichtiere, Schmetterlinge und
Heuschrecken,

6. des Lebensraumtyps ,Magere Flachland-Mahwiesen” als artenreiches, von einer geeigneten
fortlaufenden Bewirtschaftung oder Pflege abhangiges Grinland der Wiesenfuchsschwanz- und
Glatthaferwiesen mit typischer Schichtung der Wiesennarbe, geringer Streuauflage und hoher
Standortvielfalt, einschlieBlich seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere
der Schmetterlinge, Heuschrecken und Végel,

7. des Lebensraumtyps ,Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandbdden” als naturnaher Eichen-
wald mit standorttypischer Baum-, Strauch- und Krautschicht aus heimischen Arten, unter-
schiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen mit einem hohen Anteil von Alt- und Totholz,
einschlielllich seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der Kafer, Vogel
und Fledermause,

zu erhalten und zu entwickeln. %Im Falle der Entwicklung neuer Lebensstatten flr europaisch ge-
schltzte Arten oder Flachen fur europaisch geschutzte Lebensraumtypen ist diese vorrangig gegen-
Uber dem Erhalt der dort gegenwartig vorkommenden Arten und Lebensraume.

(4) MaBnahmen zur Erreichung der Schutzzwecke nach den Absatzen 1 bis 3 werden, gegebenenfalls
unter weiterer Konkretisierung dieser Schutzzwecke, in Pflege- und Entwicklungsplanen im Sinne von
§ 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausfiihrung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11.
Mai 2010 (HmbGVBI. S. 350, 402), zuletzt gedndert am 13. Mai 2014 (HmbGVBI. S. 167), in Bewirt-
schaftungsplanen im Sinne von § 32 Absatz 5 BNatSchG oder in vertraglichen Vereinbarungen festge-
legt.

§3
Gebote
Im Naturschutzgebiet ist es geboten,
1. im Bestand stark gefahrdete oder vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten durch ge-

eignete Mallnahmen zu erhalten und zu férdern, insbesondere durch verstarkten Schutz sowie
durch Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung ihrer Biotope sowie durch Gewahrleistung ih-
rer sonstigen Lebensbedingungen,

2. die Renaturierung der Bille-Aue durchzufihren,

3. PflegemaBnahmen zum Erhalt der Magerrasen, Wiesen, offenen Hange, Dinen und Heiden
durchzufthren,

4, in Nutzung befindliche Flachland-Mahwiesen und Pfeifengraswiesen durch eine geeignete Be-

wirtschaftung zu erhalten.

§4
Duldung von Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen
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Folgende MaRnahmen der zustandigen Behdrde zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sind von den Eigentiimern und Nutzungsberechtigten zu dulden:

1.

(1) Im

3a.

10.

11.

Die Mahd von Flachland-Mahwiesen und Pfeifengraswiesen sowie von brachliegenden Griin-
landflachen,

die Freihaltung von Heideflachen, Streuwiesen sowie von Mager- und Trockenrasen von auf-

kommendem Baumwuchs.

§5
Verbote

Naturschutzgebiet ist es verboten,

Pflanzen und Pilze oder einzelne Teile von ihnen abzuschneiden, abzupflicken, aus- oder abzu-
reifen, auszugraben, zu entfernen oder sonst zu beschadigen,

wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu téten oder sie durch sons-
tige Handlungen zu stéren oder ihre Eier, Larven, Puppen oder sonstige Entwicklungsformen

oder Nester wegzunehmen, zu zerstéren oder zu beschadigen,

die Jagd - ausgenommen auf Rehwild, Schwarzwild, Wildkaninchen, Dachs, Fuchs, Waschbar
und Marderhund sowie Stockente in der Zeit zwischen dem 1. Juli und 28. Februar auszutben,

im Rahmen der Jagdausiubung nach Nummer 3 die trittempfindlichen Dinen mit Sandheiden
und offenen Grasflachen, Borstgrasrasen und Sandrasen zu betreten,

Pflanzen, Tiere oder andere Organismen anzusiedeln oder auszusetzen,
das Gelande auBerhalb daflir bestimmter Wege zu betreten,
auBerhalb der von der zustéandigen Behdrde gekennzeichneten Wege zu reiten,

das Gelande auBerhalb daflir bestimmter Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren oder au-
Berhalb dafur bestimmter Stellen Fahrzeuge aller Art oder Anhanger abzustellen,

Hunde oder Katzen auf hierflir gesperrten Wegen oder auf andere Weise als an kurzer Leine
mitzufiihren, baden oder im Gebiet laufen zu lassen,

aulerhalb der von der zustandigen Behorde gekennzeichneten Stellen zu angeln oder sonst Fi-
sche zu fangen,

in den Gewassern mit Ausnahme des Teiches auf dem Flurstlick 2041 der Gemarkung Boberg
zu baden oder zu tauchen,

die Gewasser mit Ausnahme der Bille und des Teiches auf dem Flurstiick 2041 der Gemarkung
Boberg mit Booten zu befahren,
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

brennende oder glimmende Gegenstande wegzuwerfen oder sonst unvorsichtig mit ihnen um-
zugehen sowie auBerhalb der von der zustandigen Behdrde gekennzeichneten Platze Feuer zu
machen,

zu zelten,

zu lagern,

das Gelande durch Abfalle, Abwasser oder auf sonstige Weise zu verunreinigen,
Pflanzenschutzmittel anzuwenden,

Dingemittel oder Gille auszubringen, ausgenommen ist eine Grunddingung mit Stallmist,

bauliche Anlagen jeglicher Art, Frei- und Rohrleitungen, Masten, Einfriedungen sowie Wege,
Treppen, Bricken oder Stege zu errichten, anzulegen oder zu verandern,

Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

Aufschlttungen oder Bohrungen vorzunehmen, die Bodengestalt, die Gestalt der Graben oder
Teiche und ihrer Ufer durch Grabungen, den Abbau oder durch Einbringung von Bodenbestand-
teilen oder auf sonstige Weise zu verandern,

den Wasserhaushalt zu verandern,

Grinland umzubrechen oder die Kulturart zu verandern, ausgenommen die Umwandlung von
Acker- in Grinland,

Gegenstande von wissenschaftlicher, naturgeschichtlicher und bodenkundlicher Bedeutung zu
beschadigen, aufzunehmen, zu sammeln oder zu verunstalten,

mit Ballonen oder sonstigen Luftfahrzeugen zu starten oder zu landen, Feuerwerkskérper, Dra-
chen, Drohnen oder Flugmodelle jeglicher Art fliegen oder Schiffsmodelle auf den Gewassern
fahren zu lassen,

die Ruhe der Natur durch Larmen oder auf andere Weise zu storen,

nicht ortsfeste Verkaufseinrichtungen aufzustellen oder zu betreiben.

(2) Von den Verboten des Absatzes 1 gelten nicht

1.

die Nummern 1, 2, 5, 7, 19, 25 und, soweit gentechnisch nicht veranderte Organismen ange-
siedelt oder ausgesetzt werden, die Nummer 4 sowie, soweit Einfriedungen vorgenommen wer-
den, die Nummer 18 sowie, soweit im Einvernehmen mit der flr Naturschutz und Landschafts-
pflege zustandigen Behdrde landwirtschaftliche Wege ausgebessert werden, die Nummer 20
far waldbauliche MaBnahmen im Einvernehmen mit der flr Naturschutz und Landschaftspflege
zustandigen Behorde sowie flr die ordnungsgemaRe landwirtschaftliche Bodennutzung, soweit
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10.

jeweils hierdurch keine Veranderungen oder Stérungen ausgeldst werden, die den Schutzzweck
und die Erhaltungsziele nach § 2 erheblich beeintrachtigen kénnten,

die Nummern 1 bis 5, 7, 17 bis 25 fur MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-

ge durch die fir Naturschutz und Landschaftspflege zustandige Behdrde oder im Einvernehmen
mit ihr Tatige sowie die Nummer 18 flr die Anlage von Informationseinrichtungen durch die fur
Naturschutz und Landschaftspflege zustandige Behdrde oder im Einvernehmen mit ihr Tatige,

die Nummern 1, 2, 5, 8, 12, 13, 14, 19 und 25 flr die Ubliche Wohnnutzung der Flurstiicke 119,
120, 121, 122, 123, 124 und 125 der Gemarkung Boberg, die Nummer 7 fur die Benutzung der
Zufahrten zu diesen Flurstiicken und die Nummer 15 fiir das Ablegen von Gartenabfallen auf
gartnerisch genutzten Teilflachen dieser Flursticke,

die Nummern 1, 2, 5, 7, 8, 19, 25 und, soweit eine ortsfeste jagdliche Einrichtung verandert
oder unter Beibehaltung der Gesamtanzahl der Einrichtungen verlagert wird, die Nummer 18
far die ordnungsgemaRe Ausubung der Jagd und des Jagdschutzes sowie die Nummer 3a fur
das Betreten zur Auslibung des Tierschutzes nach § 22a Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes in
der Fassung vom 29. September 1976 (BGBI. | S. 2850), zuletzt geandert am 25. Oktober 2024
(BGBI. I Nr. 332 S. 1, 11), in der jeweils geltenden Fassung, zur Nachsuche und zum Jagdschutz,

die Nummern 1, 5, 7, 16, 18 bis 20 und 25 flr MaBnahmen der ordnungsgemaRen Instandhal-
tung und zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Eisenbahnstrecke Tiefstack - Glinde der
AKN Eisenbahn GmbH,

die Nummern 1, 2, 5, 7 und 25 fir die Beseitigung von Baumaufwuchs im Einvernehmen mit
der fur Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behérde und fur die Mahd auf den
Start- und Landebahnen sowie die Nummern 1, 2, 5, 7, 14, 19, 24 und 25 fiir den nach Luftver-
kehrsrecht zuldssigen Betrieb des Segelfluggeldndes Boberg sowie die Nummer 18 fur die In-
standhaltung dortiger baulicher Anlagen,

die Nummern 1, 2, 5, 7 und 20 fur MaBnahmen im Rahmen der Gewasserunterhaltung, soweit
hierdurch keine Veranderungen oder Stdrungen ausgeldst werden, die den Schutzzweck und
die Erhaltungsziele nach § 2 erheblich beeintrachtigen kénnten,

die Nummern 1, 2, 5, 7, 19, 20 und 25 fir die Beprobung, Unterhaltung und Instandsetzung der
Grundwassermessstellen,

die Nummern 5 und 14 fur das Betreten auBerhalb der Wege und das Lagern im Rahmen der
Freizeit- und Erholungsnutzung auf der in der Naturschutzkarte blau umrandeten Flache,

die Nummern 1, 2, 5, 7, 18 bis 20 und 25 fiir den Betrieb, die Unterhaltung und die Instandset-
zung offentlicher Wege, Parkanlagen und Erholungseinrichtungen sowie im Einvernehmen mit
der fUr Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behorde flir die Neuanlage von Erho-
lungseinrichtungen in der 6ffentlichen Grinanlage ,Griinzug Untere Bille”, soweit hierdurch je-
weils keine Veranderungen oder Stérungen ausgeldst werden, die den Schutzzweck und die Er-
haltungsziele nach § 2 erheblich beeintrachtigen kénnten,
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

die Nummern 2, 3, 5, 7 und 19 fur die erforderlichen MaBnahmen zur Bekampfung von Bisam,
Nutria und Wanderratte mit Lebendfangfallen, ausgenommen in der Zeit zwischen dem 1. Marz
und 30. Juni eines jeden Jahres,

die Nummer 15 fir Niederschlagswasser, das von bebauten oder befestigten Flachen zuflieRt,

die Nummern 1, 2, 5, 7 und 25 fur den Betrieb und die Unterhaltung von der Elektrizitatsver-
sorgung dienenden Leitungen auf den Flurstlicken 3727 und 4455 der Gemarkung Boberg, ein-
schlieBlich der hierfur erforderlichen Einrichtungen und Anlagen, soweit hierdurch keine Veran-
derungen oder Stdrungen ausgeldst werden, die den Schutzzweck und die Erhaltungsziele nach
§ 2 erheblich beeintrachtigen kénnten,

die Nummern 1, 2, 4, 5, 7, 19 und 25 flr die mechanische oder biologische Schadlingsbekamp-
fung mit einheimischen Nematoden durch die fur die Gesundheit zustandige Behérde oder fir
den Pflanzenschutz zustandige Behdrde im Einvernehmen mit der fir Naturschutz und Land-
schaftspflege zustandigen Behdrde, soweit ein Auftreten des Eichenprozessionsspinners zu ei-
ner gesundheitlichen Gefahrdung der Bevélkerung fiihren kdnnte und soweit hierdurch keine
Veranderungen oder Stérungen ausgeldst werden, die den Schutzzweck und die Erhaltungszie-
le nach § 2 erheblich beeintrachtigen kénnten,

die Nummern 16 und 17 fur die ackerbauliche Nutzung, soweit die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln nach § 4 Absatz 1 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 10. Novem-
ber 1992 (BGBI. | S. 1887), zuletzt geandert am 24. Juni 2024 (BGBI. I Nr. 216 S. 1, 2), nicht ver-
boten oder nach § 4 Absatz 2 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung zugelassen ist,

die Nummer 22 fir die Wiederaufnahme einer friheren ackerbaulichen Bodennutzung auf den
Flursticken 174, 176, 1694 und 1879 (teilweise) der Gemarkung Boberg, soweit diese Nutzung
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder aufgrund der Teilnahme an 6ffentlichen Program-
men zeitweise eingeschrankt oder unterbrochen war und die friihere Bodennutzung innerhalb
einer Frist von funf Jahren nach Auslaufen der Einschrankung oder Unterbrechung wieder auf-
genommen wird; diese Wiederaufnahme ist der flir Agrarwirtschaft sowie der fir Naturschutz
und Landschaftspflege zustandigen Behdrde mindestens vier Wochen vor Beginn anzuzeigen,

die Nummern 1, 2, 5, 7, 19 und 25 fur notwendige, verkehrssichernde MaBnahmen an Baumen
und Gehdlzen durch die fir Naturschutz zustandige Behérde oder im Einvernehmen mit ihr Ta-
tige, soweit eine Verkehrssicherungspflicht an gewidmeten Wegen und gegenuber Nachbar-
grundstiicken besteht,

die Nummern 1, 2, 4, 5, 7, 18 bis 20, 22 und 25 fir MaBnahmen zur Verkehrsberuhigung des
Billwerder Billdeichs in einer Breite von bis zu finf Metern ab dem Fahrbahnrand.

(3) Vom Verbot des Absatzes 1 Nummer 16 kann die fiir Pflanzenschutz zustandige Behérde im Ein-

vernehmen mit der fir Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behdrde auf Antrag Ausnah-
men fir die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Form einer Horst- oder Einzelpflanzenbehand-

lung zulassen, wenn Kreuzkraut-Arten oder andere die Grinlandbewirtschaftung gefahrdende Arten

auf landwirtschaftlich genutztem Griinland vorkommen und eine manuelle oder mechanische Entfer-
nung nicht zumutbar oder nicht praktikabel ist.

§6
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausfihrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBI. S. 350) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
den Verboten des § 5 Absatz 1 zuwiderhandelt.

§7
Schlussbestimmungen

(1) Auf Grund von § 1 Absatz 1 des Gesetzes Uber Grin- und Erholungsanlagen vom 18. Oktober 1957
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts | 2133-a) wird die fur eine Teilflache des
Naturschutzgebietes erfolgte Bekanntmachung als Grin- und Erholungsanlage im Verzeichnis der
Grunanlagen vom 5. November 1989 (Amtlicher Anzeiger Seite 2349) aufgehoben.

(2) Es treten in der geltenden Fassung aufSer Kraft:

1. die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Boberger Dine vom 20. Marz 1973 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 51),

2. die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Achtermoor vom 20. Marz 1973 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 52).

(3) Ferner treten, soweit Fldchen durch diese Verordnung unter Schutz gestellt werden, in ihrer gel-
tenden Fassung auBer Kraft:

1. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Billwerder vom 4. Januar
1972 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 7),

2. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Boberg vom 4. Januar
1972 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 8),

3. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Lohbriigge vom 4. Januar
1972 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 9).
§8

Inkrafttreten

1'§ 5 Absatz 1 Nummern 16 und 17 dieser Verordnung treten fur Ackerland am 1. Januar 1999 in Kraft.

’Im Ubrigen tritt diese Verordnung am Tage nach ihrer Verkiindung in Kraft.

- Seite 9 von 9 -



	Verordnung über das Naturschutzgebiet Boberger Niederung Vom 21. Mai 1991
	Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
	§ 11) Naturschutzgebiet
	§ 2 Schutzzweck und Erhaltungsziele
	§ 3 Gebote
	§ 4 Duldung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
	§ 5 Verbote
	§ 6 Ordnungswidrigkeiten
	§ 7 Schlussbestimmungen
	§ 8 Inkrafttreten


